
 
 
 Abg. Gräfin Strachwitz übernahm die Leitung der Sitzung. 

 
Abg. Gräfin Strachwitz verwies auf die Beschlussvorlage sowie auf den Antrag des Abg. Dr. 
Fleck vom 08.12.2004. Der Kreistag habe vor Eintritt in die Tagesordnung in nichtöffentlicher 
Sitzung beschlossen, den Antrag des Abg. Dr. Fleck vom 13.12.2004, seinen Antrag vom 
08.12.2004 in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln, abgelehnt.  
 
Abg. Gräfin Strachwitz stellte den Antrag des Abg. Dr. Fleck vom 08.12.2004, in dem 
beantragt worden sei, den Wahleinsprüchen der Partei „Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland“ 
beizutreten, zur Abstimmung.  

 
B.- Nr. 
72/04 

Der Kreistag lehnt den Antrag des Abg. Dr. Fleck vom 08.12.2004, den 
Wahleinsprüchen der Partei „Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland“ beizutreten, ab. 

 
Abst.-
Erg.: 

MB ./. Abg. Dr. Fleck bei Enth. der Abg. Griesert und Meise 
 
 

 
Antrag
: 

Abg. Dr. Fleck beantragte, die im Beschlussvorschlag genannten Punkte a – d getrennt zur 
Abstimmung zu stellen. 

 
B.-Nr. 
73/04 

Der Kreistag lehnt den Antrag des Abg. Dr. Fleck auf getrennte Abstimmung ab. 

 
Abst.-
Erg.: 

MB ./. Abg. Griesert, Meise und Dr. Fleck 
 
 
Sodann fasste der Kreistag nachstehenden Beschluss: 

 
 
B.-Nr. 
74/04 

Der Kreistag beschließt, 
a) den Wahleinspruch des Herrn Dominique Oster vom 23.10.2004 gegen die 

Gültigkeit der Wahl des Kreistages, dem die Partei „Ab jetzt ... Bündnis für 
Deutschland“ mit Schreiben vom 05.11.2004 beigetreten ist, zurückzuweisen,

b) den Wahleinspruch der Partei „Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland“ vom 
31.10.2004 gegen die Gültigkeit der Wahl des Kreistages zurückzuweisen, 

c) die Wahl des Landrates des Rhein-Sieg-Kreises gemäß § 40 Abs. 1 Buchstabe 
d) Kommunalwahlgesetz (KWahlG) für gültig zu erklären, 

d) die Wahl des Kreistages des Rhein-Sieg-Kreises gemäß § 40 Abs. 1 
Buchstabe d) Kommunalwahlgesetz (KWahlG) für gültig zu erklären. 

 
 
Abst.- 
Erg.: 

MB ./. Abg. Griesert, Meise und Dr. Fleck 

 
 


